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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 11. April 2024 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 10 24 15 
 

Vorlagen-Nr.  831-2020/2025 

Sachbearbeitung: Ursula Gilleßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 24. April 2024  

 

Bürgerbefragung zur Sanierung des Freibads 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 6. Februar 2024 hat die SPD-Fraktion u. a. beantragt, die Verwaltung zu be-

auftragen, die Möglichkeit einer erneuten Befragung der Bürgerinnen und Bürger zur Durchfüh-

rung der Sanierung des Freibads im Ortsteil Niederkrüchten zu prüfen und vorzustellen. Der Rat 

hat den Antrag in seiner Sitzung am 19. März 2024 zur weiteren Beratung an den Haupt- und 

Finanzausschuss verwiesen.  

 

Gemäß § 26 Absatz 8 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat ein 

Bürgerentscheid die Wirkung eines Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur 

auf Initiative des Rates durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. Formlose Be-

fragungen der Bürgerschaft sind jederzeit möglich.  

 

Vorschlag: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☒ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☒ 
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Anlage(n): 

1. Antrag der SPD-Fraktion vom 6. Februar 2024 

 

 

In Vertretung 

 

 

gez. Schippers 




